
tigt und unter Verwertung vieler Hinweise von Bezirks
und Kreisgerichten seine bisherige Auffassung über
prüft.

Öef Unterschied zwischen der notwendigen 
und der nicht notwendigen Verteidigung

Die Praxis zeigt, daß oftmals die prinzipiellen Unter
schiede ungenügend beachtet werden, die zwischen den 
Fällen, in denen dem Angeklagten ein Verteidiger zu 
bestellen ist (§§ 63 Abs. 1 und 2, 72 Abs. 2 StPO), und 
den Fällen bestehen, in denen die Voraussetzungen da
für nicht vorliegen.
Der Grund dafür mag darin liegen, daß die gesetzliche 
Regelung des § 65 StPO unrichtig interpretiert wird. In 
dieser Bestimmung wird geregelt, was das Gericht zu 
tun hat, wenn im Falle der sog. notwendigen Verteidi
gung der gemäß § 63 StPO bestellte Verteidiger oder der 
vom Angeklagten gewählte Verteidiger in der Haupt
verhandlung ausbleibt, sich vorzeitig entfernt oder sich 
weigert, die Verteidigung zu führen. Das Gericht ist in 
einem solchen Falle verpflichtet — und zwar unabhän
gig davon, ob es sich um einen bestellten oder einen ge
wählten Verteidiger handelt —, dem Angeklagten so
gleich einen anderen Verteidiger zu bestellen und auf 
Antrag die Hauptverhandlung zu unterbrechen oder 
einen neuen Termin zur Hauptverhandlung zu bestim
men.
Diese strenge Regelung ist die Konsequenz aus der be
sonderen Bedeutung der Fälle der notwendigen Vertei- 

~ digung eines Angeklagten. Diese besondere Bedeutung 
ergibt sich aus der Schwere der gegen den Angeklag
ten erhobenen Beschuldigung, welche die Zuständigkeit 
des Obersten Gerichts in erster und zweiter Instanz 
bzw. des Bezirksgerichts in erster Instanz begründet (§ 63 
Abs. 1 StPO), oder aus den Erfordernissen der Sache, 
insbesondere dann, wenn der Angeklagte durch physi
sche Mängel (vor allem, wenn er stumm, taub oder blind 
ist) oder psychische Mängel (vor allem, wenn er geistig 
zurückgeblieben oder schwachsinnig ist) in der 
Wahrnehmung seiner Verteidigungsrechte behindert 
ist oder wenn er die Sprache, in der das Gerichtsver
fahren durchgeführt wird, nicht beherrscht (§ 63 Abs. 2 
StPO).
Bei einem jugendlichen Angeklagten ergibt sich die 
Bedeutung der notwendigen Verteidigung darüber hin
aus aus den Besonderheiten der jugendlichen Persön
lichkeit. Ihm ist ein Verteidiger zu bestellen, wenn dem 
Erziehungsberechtigten die entsprechenden Rechte ent
zogen sind oder die Bestellung wegen der Persönlich
keit des Jugendlichen oder der Schwierigkeit der Sache 
geboten erscheint.
Die besondere Bedeutung der notwendigen Verteidi
gung wird dadurch unterstrichen, daß auf die Bestellung 
eines Verteidigers nicht verzichtet werden kann, wenn 
das Verfahren in erster oder zweiter Instanz vor dem 
Obersten Gericht oder in erster Instanz vor dem Be
zirksgericht durchgeführt wird (§63 Abs. 5 StPO).
Im Unterschied zu den Fällen der notwendigen Vertei
digung, mit denen bereits weitgehend die reale Wahr
nehmung des Rechts des Beschuldigten bzw. Angeklag
ten, sich eines Verteidigers zu bedienen, gewährleistet 
wird, sind die darüber hinaus verbleibenden Fälle, in 
denen ein Verteidiger gewählt werden kann, im 
wesentlichen einfach, überschaubar sowie in recht
licher Hinsicht unkompliziert, und der Angeklagte 
ist bei der Wahrnehmung seiner Rechte nicht durch 
Mängel in seiner Persönlichkeit wesentlich beeinträch
tigt In diesen Fällen besteht kein gesellschaftliches Er
fordernis, unter allen Umständen — auch um den Preis 
ejner erheblichen Verzögerung bzw. teilweisen Wieder
holung des Verfahrens — und nötigenfalls auf Kosten

des sozialistischen Staates zu gewährleisten, daß der 
Angeklagte durch einen Rechtsanwalt verteidigt wird. 
Deshalb müssen, diesem Unterschied entsprechend, auch 
andere Konsequenzen für die Fälle gezogen werden, 
in denen bei nicht notwendiger Verteidigung der Ver
teidiger ausbleibt, sich vorzeitig entfernt oder sich wei
gert, die Verteidigung zu führen, ohne daß damit das 
Recht auf Verteidigung verletzt würde.
In diesem Zusammenhang wurde jedoch vor allem aus 
der Regelung des § 65 Abs. 2 StPO fehlerhaft der Schluß 
gezogen, daß auch in den Fällen der nicht notwendigen 
Verteidigung das Gericht sogleich einen anderen Ver
teidiger zu bestellen und auf Antrag die Verhandlung 
zu unterbrechen bzw. neuen Termin anzuberaumen ha
be. Diese Auffassung läßt unberücksichtigt, daß Abs. 2 
des § 65 StPO nur deshalb auf die in Abs. 1 dieser Be
stimmung geregelten Konsequenzen verweist, um klar
zustellen, daß sie auch für den gewählten Verteidiger 
gelten, wenn er in einem Falle tätig wird, für den die 
Voraussetzungen notwendiger Verteidigung vor liegen. 
Anderenfalls wäre eine nochmalige und in der Konse
quenz andere Regelung für die Verhinderung des Ver
teidigers in § 217 Abs. 2 StPO, die der Sache nach nur 
die Fälle der nicht notwendigen Verteidigung betreffen 
kann, ebensowenig erforderlich wie die Regelung des 
§ 216 Abs. 2 StPO, nach der sich der Verteidiger in 
Fällen notwendiger Verteidigung nur dann aus der 
Hauptverhandlung entfernen darf, wenn das Gericht 
zustimmt und die Vertretung durch einen anderen Ver
teidiger gewährleistet ist. Bei nicht notwendiger Ver
teidigung sind für den Fall, daß sich der Verteidiger 
aus der Hauptverhandlung entfernt, keinerlei Ein
schränkungen vorgesehen.
Zweifellos wäre § 65 Abs. 2 StPO eindeutiger, wenn er 
auf die Fälle der §§ 63 Abs. 1 bis 3 und 72 Abs. 2 StPO 
verweisen würde; eine andere Auslegung widerspräche 
aber der Unterscheidung zwischen notwendiger und 
nicht notwendiger Verteidigung und der Regelung der 
§§ 217 Abs. 2, 216 Abs. 2 StPO. Dieser Unterschied ist 
auch in der von P o m p o e s / S c h i n d l e r  dargelegten 
früheren Auffassung des Strafkollegiums des Obersten 
Gerichts nicht konsequent beachtet worden./l/
Im Ergebnis seiner Diskussion stimmt das Strafkolle
gium der Auffassung zu, daß bei Nichterscheinen des 
Wahlverteidigers in den Fällen der nicht notwendigen 
Verteidigung das Gericht zu entscheiden hat, ob eine 
Hauptverhandlung ohne Verteidiger durchgeführt wer
den kann./2/ Die in dem Beitrag von Pompoes/Schindler 
wiedergegebene Schlußfolgerung, das Recht auf Vertei
digung sei verletzt, wenn in diesen Fällen die Verhand
lung ohne den vom Angeklagten gewählten Verteidi
ger durchgeführt werde, und das ergangene Urteil un
terliege im Rechtsmittelverfahren der notwendigen Auf
hebung gemäß § 300 Ziff. 5 StPO, wird nicht aufrechter
halten, weil sie die Fälle der notwendigen und der nicht 
notwendigen Verteidigung gleichstellt.

Die Realisierung des Rechts auf Verteidigung 
durch den Beschuldigten oder Angeklagten

Ausgangspunkt für die Lösung dieser Probleme bei 
nicht notwendiger Verteidigung ist die Beantwortung 
der Frage, was unter Gewährleistung des Rechts auf 
Verteidigung durch die Strafverfolgungsorgane zu ver
stehen ist. Dem Beschuldigten steht es in diesen Fällen 
frei, sich selbst zu verteidigen. Er ist ebenso berechtigt, 
sich eines Verteidigers zu bedienen.
Das Recht auf Verteidigung bedarf jedoch — wie jedes

/V Vgl. Pompoes/Schindler, „Zur Wahrung des Rechts aul 
Verteidigung“, NJ 1971 S. 671 ff.
121 So StPO-Lehrkommentar, Berlin 1968, Anm. 2 zu § 217 
(S. 254).
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